
die analytische Tätigkeit in ihrem Bereich bei gleich
zeitiger sozialistischer Gemeinschaftsarbeit auf diesem 
Gebiet zu betrachten. Für alle Staats- und Wirtschafts
organe gilt es, der eigenen Analyse der Verletzungen 
der sozialistischen Rechtsordnung und Gesetzlichkeit, 
ihrer Ursachen und Bedingungen und der Wirksamkeit 
der zu ihrer Beseitigung und Verhütung ergriffenen 
Maßnahmen einen festen Platz im Leitungsprozeß, ins

besondere in der Entscheidungsvorbereitung, einzu
räumen. Jede Verantwortung für die Verhütung und 
Bekämpfung von Rechtsverletzungen schließt die Ver
antwortung für die Einschätzung der Situation und der 
Ergebnisse ein. Auf dieser Grundlage kann auch die 
Rechenschaftspflicht über die Erfüllung jener Aufga
ben exakt und wirksam in allen Organen und Berei
chen verwirklicht werden
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Zur Abgrenzung der Wirtschafts- von den Eigentumsstraftaten

In der Praxis der Rechtspflegeorgane zeigt sich immer 
wieder, daß es notwendig ist, den Charakter und damit 
das gesellschaftliche Wesen strafrechtlich relevanter 
Handlungen im Bereich der Volkswirtschaft sorgfältig 
herauszuarbeiten. Vor allem ist es wichtig, durch eine 
exakte rechtliche Bewertung unredlicher Verhaltens
weisen zu einer der Gefährlichkeit des Angriffs ent
sprechenden Charakterisierung derartiger Handlun
gen und damit zu einer wirkungsvollen Strafpolitik zu 
kommen.
Die Frage nach den Spezifika der Eigentums- und Wirt
schaftsdelikte ist dabei sowohl theoretisch als auch 
praktisch von entscheidender Bedeutung. Von ihrer Be
antwortung hängt wesentlich die Wirksamkeit des so
zialistischen Strafrechts im Kampf gegen strafrechts
widrige Angriffe im Bereich der Volkswirtschaft ab. 
Dabei verkennen wir nicht, daß unter dem Begriff 
Wirtschaftskriminalität im weiten Sinne auch be
stimmte Straftaten gegen das sozialistische Eigentum 
und einige andere Deliktsarten zu verstehen sind. Da
durch ist eine klare tatbestandsmäßige Abgrenzung der 
Eigentumsdelikte von den Straftaten gegen die Volks
wirtschaft (§§ 165 bis 176 StGB, insbesondere § 165) 
außerordentlich kompliziert. Im vorliegenden Beitrag 
verwenden wir den Begriff Wirtschaftskriminalität im 
engeren Sinne (§§ 165 bis 176 StGB), um die spezifische 
Rolle und die damit verbundenen Probleme der An
wendung dieser Tatbestände im Unterschied zu ande
ren Straftaten im Bereich der Volkswirtschaft zu ver
deutlichen.

Die theoretische Bestimmung einer schadenverursa
chenden Handlung im Wirtschaftsbereich als Eigen
tums- oder Wirtschaftsstraftat hat u. E. namentlich 
in folgender Hinsicht erhebliche praktisch-rechtspoliti
sche Bedeutung:

1. Die Wirtschaftskriminalität insgesamt und damit 
auch das einzelne Wirtschaftsdelikt weist gegenüber 
Eigentumsstraftaten eine Reihe spezifischer Wesens
eigenheiten auf, die es nicht zulassen, beide Delikts
kategorien unter völlig gleichen Gesichtspunkten zu 
betrachten.

2. Ähnlichkeiten im strukturellen Aufbau der Straf
gesetze erschweren die strafgesetzliche Einordnung 
schadenverursachender Handlungen im Wirtschaftsbe
reich und können zu strafpolitischen Fehlurteilen füh
ren.

3. Die theoretische Bestimmung des Wesens der Wirt
schaftsstraftaten ist auch deshalb wichtig, um zu 
einer exakten qualitativen Differenzierung sowohl nach 
„oben“ — also etwa zu den Staatsverbrechen auf wirt
schaftlichem Gebiet — als auch nach „unten“ — also 
zu den nichtkriminellen Rechtsverletzungen auf wirt
schaftlichem Gebiet — zu gelangen.

Spezifika der Eigentumsdelikte 
im volkswirtschaftlichen Bereich

Der Hauptgrund dafür, daß gegen das Eigentum ge
richtete Handlungen als Straftaten angesehen werden 
müssen, ist neben der materiellen Schädigung sozia
listischen Eigentums die destruktive Auswirkung sol
cher Handlungen auf die Gesellschaft oder einzelne 
Bürger, die Verletzung der in der sozialistischen Ge
sellschaft geltenden Prinzipien der Verteilung nach der 
Leistung und der vom sozialistischen Staat garantier
ten gesellschaftlichen Eigentumsordnung. Das Lei
stungsprinzip ist ein entscheidendes ökonomisches und 
soziales Verhaltensregulativ im entwickelten gesell
schaftlichen System des Sozialismus. Wird es durch 
Handlungen, die sich gegen das sozialistische Eigen
tum richten, durchbrochen oder schließlich sogar wir
kungslos gemacht, dann haben wir es also nicht nur 
mit traditionell eigentumsrechtlichen, sondern auch 
mit leitungsmäßigen Aspekten zu tun. Daraus wird er
sichtlich, daß derartige Handlungen sowohl „reine“ 
Eigentumsstraftaten als auch in bestimmten Fällen 
Wirtschaftsstraftaten sein können. Diese Momente stel
len also kein alleiniges Abgrenzungskriterium dar.
Auch der Schutz der Eigentumsordnung als soziales 
und strafpolitisches Motiv reicht für sich genommen 
nicht aus, um zu einer exakten Abgrenzung von Zu
widerhandlungen gegen diese Ordnung zu kommen. 
So wie es eine Reihe „echter“ Wirtschaftsdelikte gibt, 
die gleichermaßen Eigentumsrechtsverhältnisse verlet
zen, ohne wesensmäßig Eigentumsdelikte zu sein, so 
gibt es eine Reihe von „echten“ Eigentumsdelikten, die 
Strukturelemente der Wirtschaftsstraftaten aufweisen 
— etwa die Subjekteigenschaft —, ohne Wirtschafts
delikte zu sein. Zu einer Wesensbestimmung und da
mit auch zu einer Typisierung der Eigentumsstraftaten 
gelangen wir jedoch, wenn die Eigentumsrechtsordnung 
als relativ selbständiges Element im gesellschaftlichen 
System Volkswirtschaft begriffen und gesondert be
trachtet wird.
Der widerrechtliche Eingriff in Rechte des Trägers 
sozialistischen Eigentums — etwa eines Betriebes als 
eines zur Nutzung und Mehrung der materiellen und 
finanziellen Fonds berechtigten und verpflichteten 
Organs — charakterisiert die Handlung als Eigentums
straftat, wobei die persönliche unrechtmäßige Berei
cherungsabsicht des widerrechtlich Handelnden ein 
wesentliches subjektives Handlungselement darstellt. 
Schutzobjekt bei den Eigentumsdelikten ist also zu
nächst das Leistungsprinzip in seiner sozialen Funk
tion als Instrument der Übertragung von Eigentums
rechten auf diejenige Art und Weise, die dem Stand 
der gesellschaftlichen Entwicklung entspricht und zur 
Entwicklung der Produktivkräfte und der Produktions
verhältnisse beiträgt. Damit wird deutlich, daß das
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